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Bebauungsplan Nr. 151 „Gewerbepark In der Lach“ der Stadt Hofheim am Taunus, 

Hier: Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i. V. m. 
§13a BauGB

Tabelle der betroffenen Anlagen:

lfd. 
Nr. Eigentümer Leitungstyp Status Leitungsnr. DN Blatt Schutzstreifen 

m Beauftragter

1
InfraServ GmbH & 
Höchst KG (ehem. 

Höchst AG)

Rohrfernleitung 
mit Begleitkabel in Betrieb RG853000000 250 412- 414 8

sehr geehrte Damen und Herren,

von der Open Grid Europe GmbH (OGE), Essen, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer 
Interessen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt. Wir vertreten im Auftrag der Open Grid Europe GmbH 
insoweit auch die Interessen der InfraServ GmbH & Höchst KG.

Die auf der Internetseite der Stadt Hofheim am Tanus zur Einsicht gestellten 
Entwurfsunterlagen zu dem angezeigten Bauleitverfahren haben wir gesichtet und 
ausgewertet.

Den Unterlagen entnehmen wir, dass die Stadt Hofheim am Taunus zusammen mit der 
Krieger Unternehmensgruppe (KGG GmbH & Co. KG) als Projektträgerin westlich von 
Diedenbergen die Entwicklung eines Gewerbeparks plant. Die Aufstellung des 
Bebauungsplans ist erforderlich, um eine planungsrechtliche Grundlage für die Umsetzung 
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des städtebaulichen Konzepts zu schaffen und eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
zu gewährleisten.

Innerhalb des Geltungsbereichs des Plans verläuft die eingangs aufgeführte Rohrfernleitung 
in einem 8 m breiten Schutzstreifen (4 m beiderseits der Leitungsachse). In der 
Planzeichnung haben wir den bereits eingetragenen Schutzstreifen anhand der 
Leitungsdokumentation überprüft und den Leitungsverlauf dargestellt sowie die 
Schutzstreifengrenzen angepasst. Wir bitten Sie, die korrigierte Darstellung des 
Schutzstreifens anhand der beigefügten Dokumentation in das Originalplanwerk zu 
überrnehmen sowie in den Textteilen der Verfahrensunterlagen zu berücksichtigen.

Die Darstellung der Rohrfernleitung ist in den Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen nach 
bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Abweichung im Einzelfall nicht 
ausgeschlossen. Die Höhenangaben in den Längenschnitten beziehen sich auf den 
Verlegungszeitpunkt. Zwischenzeitliche Niveauänderungen wurden nicht nachgetragen.

Die InfraServ GmbH & Höchst KG ist als Leitungsbetreiberin aufgrund der einschlägigen 
Vorschriften (Verordnung über Gashochdruckleitungen, Regelwerk des DVGW – Deutsche 
Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) verpflichtet, alle leitungsgefährdenden und 
leitungsbeeinträchtigenden Einflüsse vom Rohrnetz fernzuhalten.

Zustimmend haben wir zu Kenntnis genommen, dass die Baugrenzen des 
Bebauungsplanes außerhalb der Schutzstreifengrenzen angelegt sind und somit eine nach 
den technischen Regelwerken unzulässige Be- und Überbauung des Schutzstreifens 
ausgeschlossen werden kann.

Der Begründung unter Punkt 4.2 Verkehr auf Seite 9 der Begründung entnehmen wir, dass 
die äußere Anbindung des Gewerbeparks über den Knotenpunkt A66 / Casteller Straße 
erfolgt. Hier ist der Ausbau eines vierarmigen Knotenpunktes mit Lichtsignalanlage geplant.

Bei der Planung des Straßenausbaus ist zu beachten, dass Verkehrswege innerhalb des 
Schutzstreifenbereiches unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrslast mit einer 
Leitungsüberdeckung von größer/gleich 1 m auszulegen sind. Die Leitungseigentümerin 
behält es sich vor, für die Überfahrungsbereiche der Rohrleitung eine 
rechnerische/technische Überprüfung durch einen Sachverständigen einzuholen, die als 
Ergebnis Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen ergeben kann. Da in diesem Bereich 
auch ein Schutzrohr sowie Messkontakte liegen, ist der geplante Ausbau vorab mit uns 
abzustimmen. Die Schutzrohrenden dürfen durch den Ausbau der Straße nicht überbaut 
werden und deren Zugänglichkeit muss jederzeit gewährleistet sein. Sollte dies aufgrund 
der örtlichen Verhältnisse nicht möglich sein, sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. 
Detaillierte Planunterlagen sind uns zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme 
vorzulegen.

Unter Punkt 4.3 Grünstrukturen im Gewerbepark auf Seite 9 der Begründung beschreiben 
Sie, dass für einen schonenden Übergang zu den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen 
der Gewerbepark von einer rund 6,0 m breiten Randeingrünung umschlossen wird.
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Bezüglich der Anpflanzungen von Bäumen/Sträuchern weisen wir darauf hin, dass 
Neupflanzungen von Bäumen/Sträuchern nur außerhalb des Schutzstreifenbereiches erfolgen 
darf, um eine gegenseitige Beeinträchtigung zu vermeiden. Um eventuelle Fehlanpflanzungen 
zu vermeiden, sollte ein Pflanzplan eingereicht werden. Dies dient dem Schutz der 
Versorgungsanlagen sowie dem Erhalt der Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der 
Leitungstrasse. 

Der Planzeichnung entnehmen wir, dass ein Regenrückhaltebecken geplant ist. 
Regenrückhaltebecken, Rigolen und/oder Versickerungsmulden zur Ableitung der 
Oberflächenwässer sind im Schutzstreifen nicht zulässig. Deren Zuleitungen sind 
grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens anzuordnen. 

Ebenfalls entnehmen wir der Planzeichnung, dass im östlichen Bereich des 
Geltungsbereiches eine Trafostation geplant ist. Die Trafostaion ist ebenfalls nicht zulässig 
im Schutzstreifenbereich. 

Wir bitten zu beachten, das - abhängig von der Ausführung - aufgrund der elektrischen 
Beeinflussung, sich der Abstand zu den Ferngasleitungen deutlich vergrößern und über die 
vorhandenen Schutzstreifen hinausragen kann.

Gemäß Kap. 8.2 „Grenzabstände von Erdungsanlagen“ des DVGW-Arbeitsblattes GW-22, 
kann erst ab einem lichten Abstand von 10 m zwischen Rohrleitungsaußenwand und 
äußerstem Punkt des Erdungssystem des Energieversorgungssystems auf eine Prüfung der 
ohmschen Beeinflussung verzichtet werden. Sofern die Unterkonstruktion der Freilandanlage 
oder die Umzäunung mit ins Erdungssystem eingebunden wird, ist dies der äußerste Punkt 
des Erdungssystems.

Sollten die 10 m nicht eingehalten werden, ist demnach eine Prüfung der Beeinflussung (z. B. 
nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) Anhang L) erforderlich, welche vor Inbetriebnahme  des 
Energieversorgungssystems unter Beteiligung der OGE durchgeführt werden muss.

Unzulässige Beeinflussungen sind umgehend vom Anlagenbetreiber (zu dessen Kosten) 
abzustellen.

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen teilen Sie uns 
unter Punk 6 Eingriffs-Ausgleichsbilanz auf Seite 41 der Begründung mit, dass diese im 
weiteren Verfahren ergänzt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine 
Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir 
bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem 
Verfahren.

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Merkblatt der OGE GmbH 
„Berücksichtigung von unterirdischen Ferngasleitungen bei der Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen“.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH
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- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig -

Anlagen
Planunterlagen
Merkblatt zur Dokumentation
Merkblatt OGE

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung 
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten 
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten.





erstellt
durch:

PLEdoc GmbH
Gladbecker Str. 404 , 45326 Essen
Telefon 0201/3659 - 0, FAX  -160

Der Eintrag wurde � überprüft   � berichtigt    � ergänzt
                              � graphisch übernommen
                              � nach Messungszahlen eingetragen

Leitungseintrag
der, von uns verwalteten, Versorgungsanlagen

im Bereich des mitgeteilten Projektes

 Achtung!
 Die Plandarstellung der Versorgungsanlage(n) ist nach bestem
 Wissen erstellt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Abweichung
 im Einzelfall nicht ausgeschlossen. Um Gefahren u. Schäden zu
 vermeiden, erfordern örtliche Arbeiten ein vorsichtiges Vorgehen.

Essen, 20.09.2024 Geprüft:     S.Engh

Bearbeitet: B.HansenAkt.-Z.  20240805720
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Merkblatt 
 

Berücksichtigung von unterirdischen Ferngasleitungen  
bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen 
 

 
Allgemeines 

 

Ferngasleitungen dienen der öffentlichen Energie- 

versorgung. Sie sind bei der Aufstellung von Flächen-

nutzungsplänen und Bebauungsplänen sowie bei den 

sich aus diesen Plänen ergebenden Folgemaßnahmen 

zu berücksichtigen. 

 

Unterirdische Ferngasleitungen der OGE sind im Allge-

meinen mit einer Erddeckung von1 m verlegt worden. 

Parallel zur Ferngasleitung geführte Fernmelde-, Mess- 

und Steuerkabel können in einer geringeren Tiefe liegen. 

Bestimmte Leitungsarmaturen und Einbauteile treten an 

die Erdoberfläche und sind durch Straßenkappen 

geschützt. 

 

Unsere Leitungen sind kathodisch gegen Element- und 

Streuströme geschützt. 

 

Die Ferngasleitungen unserer Gesellschaft liegen 

grundsätzlich in der Mitte eines Schutzstreifens, der 

im Allgemeinen 8 bis 10 m breit ist. Leitungsverlauf, 

genaue Schutzstreifenbreite und weitere Einzelheiten 

ergeben sich aus den Leitungsplänen. 

 

Leitungsrechte bestehen in der Regel in Form von 

beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten (§§ 1090 ff. 

BGB), die im Grundbuch eingetragen sind, bzw. in Form 

von schuldrechtlichen Verträgen. 

 

Im beiderseitigen Interesse sind wir bereits bei der Pla-

nung über alle Maßnahmen und Vorhaben im Bereich 

des Schutzstreifens zu unterrichten, damit erforderliche 

Schutzmaßnahmen rechtzeitig vereinbart werden 

können. 

 

 
 
 
 

  

 

Wir verweisen insoweit als Träger öffentlicher Belange 

auf § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB). 

 

Sollte der Flächennutzungsplan bzw. der Bebauungs- 

plan oder die sich hieraus ergebenden Folgemaß- 

nahmen den Schutzstreifen berühren oder kann der 

Bestand oder Betrieb der Ferngasleitung durch diese 

Maßnahmen beeinträchtigt oder gefährdet werden, so 

sind zur Vermeidung unzulässiger Einwirkungen folgen- 

de Punkte zu beachten: 

 

1. Wir empfehlen, die Leitung mit Schutzstreifen nach 

§ 5 Abs. 4 bzw. § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in die 

Bauleitpläne zu übernehmen oder sonst an geeigneter 

Stelle zu beschreiben und zeichnerisch darzustellen. 

 

Lagepläne werden bei Bedarf - wenn erforderlich, mit 

Einmessungszahlen - zur Verfügung gestellt, oder die 

Leitung wird von der PLEdoc GmbH in unserem Auftrag 

in eine Kopie des Flächennutzungsplanes bzw. Bebau-

ungsplanes einkartiert. 

 

2. Nicht zulässig sind innerhalb des Schutzstreifens: 

- die Errichtung von Gebäuden aller Art, sowie von 

  Mauern parallel über bzw. unmittelbar neben den  

  Ferngasleitungen, 

- Oberflächenbefestigungen in Beton 

- die Ausweisung von Flächen als notwendige 

  Feuerwehrbewegungszonen, 

- Dauerstellplätze z. B. für Campingwagen, Verkaufswagen

  usw. 

- die Einleitung von Oberflächenwasser /-aggressiver  

  Abwässer 

- sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder den 

  Betrieb der Leitung gefährden oder beeinträchtigen 

  können. 



Stand Juni 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nur mit unserer besonderen Zustimmung und Einhaltung 

unserer Auflagen sind statthaft 

- die Freilegung unserer Leitung, 

- Niveauänderung im Schutzstreifen, 

- der Neubau von kreuzenden oder parallel führenden 

  Straßen, Wegen, Kanälen, Rohrleitungen, Kabeln, 

  Freileitungen und Gleisanlagen. 

Sind sonstige Baumaßnahmen geplant, bei denen eine 

Leitungsbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden kann, 

so empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung über 

Zulässigkeit und ggf. einzuhaltende Auflagen. 

 

3. Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden 

Sträuchern, insbesondere bei Ausgleichsmaßnahmen im 

Rahmen der Kompensation, sind zum Schutz der Ferngas-

leitung grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens zu 

planen. Für die Trassenüberwachung aus der Luft und 

vom Boden muss der Trassenverlauf der Leitung sichtfrei 

und begehbar bleiben. 

 

4. Bei der Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) 

müssen Abstände bis 850 m eingehalten werden. Diese 

Abstände können im Einzelfall in Abhängigkeit der 

Leistungs- und Kenndaten bis auf 35 m verringert werden. 

Hierzu ist in jedem Fall die Abstimmung und Genehmigung 

mit uns zwingend erforderlich. Dazu sind uns alle 

technischen Daten zur Verfügung zu stellen. 

 

Bauausführung 

 

Vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich oder in der Nähe 

der Schutzstreifen sind wir in jedem Falle zu benachrichti- 

gen, damit erforderlichenfalls die Lage der jeweiligen Leit-

ung und der zugehörigen Einrichtungen durch uns in der 

Örtlichkeit markiert und die Arbeiten überwacht werden 

können. 

0 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 Essen 

 
Open Grid Europe GmbH 
Kallenbergstraße 5 
45141 Essen 
 
www.oge.net 
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Merkblatt zur Dokumentation 
 

Allgemein 

Die Darstellung der Ferngasleitungen / Rohrfernleitun-
gen, deren Zubehör (dazu zählen Nachrichten- u. Be-
triebskabel und Korrosionsschutzanlagen) sowie Kabel-
schutzrohranlagen mit einliegenden Lichtwellenleiterka-
beln ist in den Bestandsunterlagen nach bestem Wissen 
erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Abweichung 
im Einzelfall nicht ausgeschlossen. 
 

Dokumentation von Ferngasleitungen /  

Rohrfernleitungen 

Die Höhenangaben in den Längenschnitten beziehen 
sich auf den Zeitpunkt der Leitungsverlegung. Nachträg-
liche Niveauänderungen wurden nicht erfasst. Höhen-
angaben in Senkungsgebieten sind nur bedingt ver-
wendbar. 
 

Dokumentation von Betriebskabeln (Begleitka-

bel) 

Betriebskabel sind im Schutzstreifen parallel zur Fern-
gasleitung / Rohrfernleitung verlegt. Die Lage und De-
ckung des Kabels sind im Bestandsplan nicht dokumen-
tiert. Betriebskabel können sich in wechselnder Lage 
über die gesamte Breite des Schutzstreifens erstrecken. 
 

Dokumentation von Nachrichtenkabeln 

• in gemeinsamer Trasse mit einer Rohrleitung 

Hinweise zur Lage der Nachrichtenkabel sind in der Re-
gel dem Bestandsplan der parallel verlaufenden Fern-
gasleitung / Rohrfernleitung zu entnehmen. 
In Sonderfällen sind separate Bestandspläne 
angefertigt. 
 

• in Solotrasse 

Für den Bereich der Solotrassen liegen im Allgemeinen 
nur Grundrisszeichnungen vor. Deckungsangaben, so-
weit sie bei der Verlegung erfasst wurden, werden mit  
D = und dem Maß in Metern angegeben. Bei grabenlo-
ser Verlegung ist zusätzlich ein Längenschnitt (Bohrpro-
fil) mit den Auswertungen des Bohrprotokolls vorhan-
den.  

 Dokumentation von kathodischen Korrosions-

schutzanlagen (KKS-Anlagen) 

KKS-Anlagen sind nur zum Teil in den Schutzstreifen der 
Ferngasleitungen / Rohrfernleitungen angeordnet und 
somit in den Bestandsplänen dokumentiert. Für 
außerhalb der entsprechenden Leitungspläne liegende 
Anlagen ist zusätzlich eine separate Dokumentation er-
stellt. Ferngasleitungen / Rohrfernleitungen sind zum 
Schutz gegen Hochspannungsbeeinflussung mit Erdern 
ausgerüstet. Die Erder sind als Bandeisen oder Tiefener-
der ausgeführt und können innerhalb oder außerhalb der 
Schutzstreifen der Ferngasleitungen / Rohrfernleitungen 
verlegt bzw. angeordnet sein. 
Bereiche, die hochspannungsbeeinflusst sind und 

an denen nur unter zusätzlichen Schutzmaßnahmen 

gearbeitet werden darf, sind in der Bestandsdoku-

mentation durch den Hinweis eines Stempelauf-

drucks gesondert ausgewiesen. 

 

Dokumentation von Kabelschutzrohranlagen 

mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln (KSR) 

• in gemeinsamer Trasse mit einer Rohrleitung 

Hinweise zur Lage der Kabelschutzrohranlagen sind in 
der Regel dem Bestandsplan der parallel verlaufenden 
Ferngasleitung / Rohrfernleitung zu entnehmen. In Son-
derfällen wurden separate Bestandspläne angefertigt. 
 
Die Erdüberdeckung der Kabelschutzrohre beträgt bei 
Verlegung in der Regel mindestens 1 m, im Bereich von 
öffentlichen Wegen ca. 60 cm. Die derzeitige Deckung 
kann auch geringer oder größer sein, da vorstehende 
Angaben sich auf den Verlegezeitraum beziehen und 
nachträgliche Niveauänderungen nicht berücksichtigen. 
 
Trassenabschnitte, die in grabenloser Verlegung ausge-
führt wurden, sind als Sonderzeichnung auf dem Be-
standsplan mit zugehörigem Längenschnitt (Bohrprofil) 
berücksichtigt. Die Höhenangaben der Kabelschutzrohr-
anlagen im Bohrprofil beziehen sich auf die Auswertun-
gen eines Bohrprotokolls. 
 

Übersichtskarte 

© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) 
by Intergraph/HexagonSI 
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